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Rathausfuhrpark - eMobilität und Carsharing 

 
Sachverhalt: 
 
Auf die Bekanntgabe Nr. 3 zu Punkt 6 der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 
28.3.19 sowie auf Punkt 5 der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 6.12.18 wird 
verwiesen. Die Verwaltung hatte damals einen Zwischenbericht zugesagt. 
 
Rechtzeitig zum 1.7.19 wurde der Fahrzeugpool des Rathauses vollständig auf Elektromobilität auf 
der Basis eines 2-Jahres-Vertrages mit der Rhenag als Vertragspartner umgestellt. Insgesamt acht 
Fahrzeuge (3 VW Golf, 2 BMW i3, 2 Renault Zoe, Renault Kangoo) stehen den 
Rathausmitarbeitern aus diesem Vertrag während der Dienstzeiten (montags bis donnerstags 7 bis 
17 Uhr, freitags 7 bis 13 Uhr) für alle Dienstfahrten zur Verfügung, drei von diesen auch darüber 
hinaus. Zahl, Ausstattung und Reichweite der Fahrzeuge decken grundsätzlich alle Anforderungen 
ab, in Einzelfällen fehlt allerdings ein Fahrzeug mit größerer Reichweite (>250km).  
 
Seit dem 1.9.19 stehen fünf Fahrzeuge (3 VW Golf, 2 Renault Zoe) an den Standorten 
Guardastraße, Rathausinnenhof und Lindenstraße) außerhalb der Dienstzeiten für die Ausleihe 
durch die Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Buchung erfolgt über eine App (eCarsharing Siegburg 
der Rhenag). Allerdings wurde diese Möglichkeit mit Beginn der „Corona-Krise“ vorübergehend 
abgeschaltet. Die Entwicklung bis dahin zeigte eine noch zurückhaltende, aber monatlich 
steigende Nutzung, insgesamt gab es 52 Buchungen. Grundsätzlich funktionierte das Carsharing 
aber ohne Probleme und – als Ergebnis des Feedbacks der Nutzer – auch zu voller Zufriedenheit. 
Der Restart wird dann mit entsprechenden Marketingmaßnahmen umfassend begleitet. 
 
Der Vertrag mit Rhenag läuft noch bis zum 30.6.21. Dann wird zu prüfen sein, ob und wie das 
Konzept weitergeführt wird. Derzeit verursacht das Angebot des Carsharings monatliche 
Mehrkosten in Höhe von ca. 2.000 € gegenüber einer ausschließlichen Nutzung als 
Dienstfahrzeug. 
 
 
Dem Rat der Stadt zur Kenntnis 
 
 
 
 
 
Siegburg, 8.6.2020 
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